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Existiert das Ordnungswidrigkeitengesetz noch?

Im Internet kursiert seit einiger Zeit das Gerücht, das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) sei
abgescha�t worden und dementsprechend gäbe es auch keine Bußgelder mehr. Teilweise lebt da
auch implizit die schon etwas angestaubte Theorie auf, dass es die Bundesrepublik gar nicht gibt.
Google spuckt hierzu eine derart erhebliche Anzahl an Tre�ern aus, dass da doch etwas dran sein
muss…

Dementsprechend haben wir auch schon einige Anfragen von Bürgern bekommen, die wir nun mit
Unterstützung unserer Rechtsabteilung gerne beantworten:

Grundtheorie

Die Grundtheorie besagt, dass das Ordnungswidrigkeitengesetz selbst abgescha�t wurde. Dies sei am
23. November 2007 durch das Zweite Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz passiert.

Richtig ist

Die erste Frage, die sich einem aufdrängt, ist: Warum sollte der Bundestag soetwas machen?
Bußgelder sind eine derartig rentable Einnahmequelle für alle staatlichen Ebenen, dass man
keinesfalls darauf verzichten will.

Tatsächlich lautet Artikel 57 des Gesetzes (PDF-Aufgabe, Seite 9) folgendermaßen:

Aufhebung des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (454-2)
Das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 503),
zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3574), wird
aufgehoben.
Wohlgemerkt, das Einführungsgesetz dazu wird aufgehoben, nicht das Ordnungswidrigkeitengesetz
selbst. Wie ein Bußgeld erhoben wird, wie hoch es sein darf und welche Verfahrensvorschriften zu
beachten sind (also alles, was wichtig ist), steht im Ordnungswidrigkeitengesetz selbst. In einem
Einführungsgesetz werden dagegen verschiedene Übergangsvorschriften erlassen, um die Umstellung
auf eine neue Rechtslage zu vereinfachen.

Als das OWiG in ersten Ansätzen 1952 bzw. in der heutigen Form 1968 eingeführt wurde, brachte dies
eine erhebliche Änderung der Rechtslage mit sich. Das, was nun eine Ordnungswidrigkeit war, war –
grob gesagt – früher eine „Übertretung“. Übertretungen waren Straftaten, die mit Geldstrafe oder Haft
geahndet werden konnten. Für sie galten das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung.
Ordnungswidrigkeiten sind dagegen keine Straftaten, sondern sog. „nicht-kriminelles Unrecht“. Sie
ziehen keine Strafe nach sich, sondern nur eine Geldbuße. Die wird anderes berechnet als eine
Geldbuße, die Zahlungsmodalitäten sind andere und das ganze Verfahren ist außerdem ein völlig
anderes.

Das Einführungsgesetz zum OWiG (EGOWiG) musste also festlegen, was passiert, wenn jemand vor
Inkrafttreten des neuen Gesetzes eine Übertretung begangen hatte, die zum Tatzeitpunkt noch eine
Straftat war, nun aber nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Dementsprechend gab es einige Regelungen
über die Zuständigkeit der Gerichte und über die anfallenden Kosten. Nachdem heute über
höchstwahrscheinlich alle Strafzettel wegen Falschparkens aus dem Jahr 1967 rechtskräftig
entschieden ist, braucht es das Einführungsgesetz nicht mehr. Das Ordnungswidrigkeitengesetz
besteht aber weiterhin, da nirgends steht, dass es aufgehoben worden ist.

Erste Abwandlung: Kein Anwendungsbereich

Da es auch für den juristischen Laien relativ einfach ist, herauszu�nden, dass das OWiG nicht
aufgehoben wurde, gibt es eine Abwandlung der Grundtheorie: Danach ist das OWiG ungültig, weil es
keinen räumlichen Geltungsbereich besitzt, da nirgends de�niert ist, in welchen Ländern oder
Gemeinden es angewendet werden soll.

Richtig ist
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Es gibt keine übergeordnete Rechtsnorm, die verlangt, dass ein Gesetz seinen Geltungsbereich
angeben muss. Es existiert kein Urteil, das jemals ein Gesetz wegen eines fehlenden Geltungsbereichs
aufgehoben hat – die Vertreter der Theorie sind bisher jedenfalls jeden Beleg dafür schuldig
geblieben. Die Urteile, die das Fehlen eines Geltungsbereichs bemängeln, beziehen sich alle auf
Verordnungen, bei denen klar ist, dass sie nur in einem eng umgrenzten Gebiet gelten können (z.B.
Baumschutzverordnungen, Festlegungen eines Naturschutzgebiets, Bebauungspläne). Soweit aus
diesen Urteilen „zitiert“ wird, wurden diese in der Regel gefälscht, indem man das Wort „Verordnung“
gegen „Gesetz“ ausgetauscht hat.

Es ist jedenfalls völlig unumstritten, dass jedes bundesdeutsche Gesetz im gesamten Bundesgebiet
gilt. Weder das Beherbergungsstatistikgesetz noch das Benzinbleigesetz noch das Tierische-
Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz noch das Gesamthafenbetriebsgesetz und auch sonst kaum ein
anderes Gesetz nennt seinen Geltungsbereich. Trotzdem werden alle diese Gesetze Tag für Tag
angewandt. Dort, wo ein Geltungsbereich ausdrücklich de�niert ist, geht es in aller Regel darum, die
Geltung für deutsche Schi�e und Flugzeuge (§ 4 StGB) oder für Handlungen im Ausland (§ 5 StGB)
festzulegen.

Teilweise wird noch auf Art. 58 NGefAG verwiesen, wonach der räumliche Geltungsbereich einer
Vorschrift angegeben muss. Übersehen wird dabei, dass es sich um das Niedersächsische
Gefahrenabwehrgesetz handelt. Das gilt selbstverständlich nur in Niedersachsen und außerdem nur
für Verordnungen, die zur Gefahrenabwehr erlassen werden. Für allgemeine Gesetze des Bundes gilt
es natürlich nicht. Und lustigerweise nennt das NGefAG seinen eigenen räumlichen Geltungsbereich
ebenfalls nicht, verstößt also (wenn man die Theorie ernstnimmt) gegen sich selbst.

Wenn wir mal spaßeshalber annähmen, dass das Gesetz tatsächlich bundesweit gelten würde, würde
das auch nichts ändern. Denn kein Gesetz steht über dem anderen. Ein neu erlassenes oder
geändertes Gesetz, das gegen ein bestehendes Gesetz verstößt, ist nicht ungültig. Im Gegenteil:
Widersprechen sich zwei Gesetze, so hebt das neuere das ältere auf. Weil’s auf Latein schöner ist: Lex
posterior derogat legi priori. Wird also ein Gesetz erlassen, das gegen das bestehende NGefAG
verstößt, so wird dieses insoweit aufgehoben und das neue Gesetz gilt. Auch, wenn es keinen
Geltungsbereich angibt. Nur, wenn eine unterhalb des Gesetzes stehende Verordnung (der
niedersächsischen Landesregierung im Bereich der Gefahrenabwehr) nicht sagt, wo sie gilt, ist sie
ungültig. Dem Ordnungswidrigkeitengesetz des Bundes ist das aber völlig egal.

Zweite Abwandlung: Kein Einführungsgesetz

Eine weitere Variante behauptet, dass es kein Gesetz ohne Einführungsgesetz geben darf. Mit
Aufhebung des EGOWiG erlischt automatisch auch das OWiG.

Richtig ist

Ganz wenige Gesetze bekommen überhaupt ein eigenes Einführungsgesetz; normalerweise ist das
nur für große und grundlegende Gesetzbücher so, wie z.B. das BGB, das StGB und diverse
Prozessordnungen. Ein Gesetz wird durch Beschluss des Bundestags und ggf. des Bundesrats zum
Gesetz; ein Einführungsgesetz ist da nicht notwendig.

Einstellung eines Bußgeldverfahrens

Als Beleg wird außerdem der Schriftwechsel eines Bußgeldverfahrens wegen einer
Verkehrsordnungswidrigkeit angegeben. Dort hat der Beschuldigte die ganzen Theorien über das
OWiG ausgewalzt. Das zuständige Gericht hat schließlich das Verfahren eingestellt. Daraus ergibt sich
für die Verfechter der Theorie, dass sie recht haben.

Richtig ist

Das ist schon einmal deswegen ein Schmarrn, weil das Gericht das Verfahren nach § 47 Abs. 2 OWiG
eingestellt hat. Wäre es davon ausgegangen, dass das OWiG gar nicht existiert, dann hätte es folglich
das Verfahren auch nicht aufgrund einer Vorschrift dieses Gesetzes einstellen können.

Dass ein Bußgeldverfahren eingestellt wird, ist übrigens gängige Praxis. Im OWiG-Verfahren gilt das
sog. „Opportunitätsprinzip“: Eine Ordnungswidrigkeit wird nur geahndet, wenn das opportun ist, also
die Kosten dem zu erreichenden Zweck angemessen sind. Das Gericht kann das Verfahren einfach
beenden, wenn es „eine Ahndung nicht für geboten“ hält. Darum gibt es z.B. zahlreiche Amtsrichter,
die Verkehrsdelikte gegen Ersttäter grundsätzlich einstellen. Außerhalb des Verkehrsrechts sind
Einstellungen noch viel häu�ger. Wer das nicht glaubt, soll einfach mal seinen Nachbarn wegen
Ruhestörung oder irgendeinen privaten Homepagebesitzer wegen eines fehlerhaften Impressums
anzeigen – in 99 % der Fälle stellt schon die Bußgeldbehörde selbst das Verfahren ein.

Und bei einem Beschuldigten, der seitenlang ermüdende und abstruse rechtliche Erwägungen ohne
jeden Hauch von Ahnung abgibt, hat kein Richter besondere Lust, eine Verhandlung durchzuziehen.
Insofern ist es gar keine schlechte Idee, im Anhörungsbogen möglichst wortreich und ausschweifend
darauf zu bestehen, dass es ein Gesetz gar nicht gibt – sofern man keinen Ruf zu verlieren hat und es
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einem wurscht ist, wenn man für leicht beschränkt gehalten wird. Alternativ kann man auch 15 Seiten
Kochrezepte mitschicken.

Wäre das Gericht übrigens der Meinung gewesen, dass der Beschuldigte tatsächlich recht hat, dann
hätte es ihm nicht die Tragung seiner eigenen Auslagen auferlegt. Die Kostenentscheidung ist ein
klares Indiz dafür, dass er das Verfahren sonst verloren hätte. So ist das „Urteil“ ganz einfach eine
Verfahrenseinstellung trotz wahrscheinlicher Schuld, wie sie täglich tausendfach vorkommt.

Fazit

Die Theorie besitzt absolut keine Substanz. Wer gegenwärtig noch wegen eines Strafzettels aus den
60er-Jahren vor Gericht steht, könnte mit der neuen Rechtslage evtl. Glück haben – aber auch das ist
eher unwahrscheinlich. Wer aktuell ohne Feinstaubplakette in die Umweltzone fährt, in einer
Wirtschaft raucht oder seiner von den Gemeinden abgewälzten Schneeräump�icht nicht nachkommt,
sollte sich jedenfalls eine andere Verteidigungsstrategie zurechtlegen.
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